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Beschluss zu VO/GV02/2012-295
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Beratung zum Rad- und Wanderwegenetz im Amtsbereich Dorf 
Mecklenburg- Bad Kleinen

Übersicht zur Beratung:

19.03.2012 Bauausschuss SI/02/BauA-22 geändert beschlossen
17.04.2012 GV Lübow SI/02/GV02-52 zurückgestellt
05.06.2012 GV Lübow SI/02/GV02-53 geändert beschlossen

Beschluss:

17.04.2012 Gemeindevertretung Lübow
SI/02/GV02-52 Sitzung der Gemeindevertretung Lübow
Herr Lüdtke erläutert die Beschlussvorlage. Er macht den Vorschlag, diese in den nächsten 
Bauausschuss zu verweisen, um dort zu beraten, wie sich die Gemeinde mit einbringen 
kann. Hierzu sind alle Gemeindevertreter einzuladen. 

In der weiteren Diskussion wird herausgestellt, dass sich das Radwegekonzept auf die 
Gemeinde Bad Kleinen bezieht, aus Sicht der Gemeinde Bad Kleinen.

05.06.2012 Gemeindevertretung Lübow
SI/02/GV02-53 Sitzung der Gemeindevertretung Lübow
Herr Lüdtke schlägt vor, dass die durch den Bauausschuss ergänzten Radwege mit in die 
Stellungnahme zum Beschluss eingearbeitet werden. 

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Lübow beschließt dem Konzept des Rad- und Wanderwegenetzes 
im Amtsbereich Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen zuzustimmen mit nachfolgenden Hinweisen:

In das Radwegekonzept aufgenommen bzw. ausgeschildert werden sollten die Strecken:

 Lübow – Maßlow – Schimm – Jesendorf
 Hohen Viecheln – Neu Viecheln – Kleekamp – Tarzow – Nepersdorf – Reinstorf – 

Neukloster 
 Schimm – Fahren – Zurow
 Maßlow – Lübow – Kahlenberg 

Vorhandene Aufsteller müssen erneuert und Rastmöglichkeiten in Form von Bänken 
geschaffen werden.

Des Weiteren soll mit aufgenommen werden:
- eine Schautafel über die Kirche (älteste Kirche in M-V)
- eine Beschilderung Solarzentrum, Kegelbahn, Kirche
- sowie die Anbindung von Dorf Mecklenburg und über Olgashof - Wietow
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Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13
davon besetzte Mandate: 13
davon Anwesende: 11
Ja- Stimmen: 11
Nein- Stimmen:  -
Stimmenthaltungen:  -
Befangenheit nach § 24 KV M-V:  -

Lüdtke
Bürgermeister 
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